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Zitat von CDL

Du kannst solange ohne dauerhafte Konsequenzen zurücktreten, solange du noch
keinen Prüfungsteil des 2. Staatsexamens absolviert hast (geht aber natürlich nicht
beliebig häufig). Sobald die Schulrechtsprüfung (= üblicherweise erster Prüfungsteil des
2.Staatsexamens in BW bei allen Schularten) absolviert ist, geht das nicht mehr einfach
(Abbruch= Nichtbestehen, da die Prüfung bereits angetreten, aber nicht abgeschlossen
wurde), da würde ich mich insofern immer vorher ausführlich von Gewerkschaft und PR
beraten lassen. Je nach Art der Gründe für einen Rücktritt kann es sinnvoll sein, eine
Unterbrechung beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen zu
beantragen/vorzunehmen (oder vielleicht auch direkt erst einmal das Ref in Teilzeit zu
starten, so die Voraussetzungen dafür vorliegen, um mehr Zeit zu haben).

Ich kenne jemanden, der in BY das Ref. abgebrochen hat ohne Prüfungsteil bisher, wollte es
dann in BW von vorne beginnen und das ging nicht. In BY wäre es gegangen, weil man da
"wiederholen" kann. Ist also nicht immer ganz klar.
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